
Der Minister 

Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An den 
Präsident des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 

Düsseldorf 

Entwurf eines Verwaltungsabkommens 
„Verwaltungsvereinbarung über die Erstellung von detaillierten 
Gutachten im Rahmen von Anerkennungsverfahren durch die 
Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe (GfG) in der Zentralstelle für 
ausländisches Bildungswesen beim Sekretatriat der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland für die Anerkennungsbehörden des Landes Nordrhein
Westfalen" 

Zuleitung nach Maßgabe der Parlamentsinformationsvereinbarung 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

gemäß Abschnitt II. Ziffer 3 i. V. m. Ziffer 11.1 der „Vereinbarung zwischen 
Landtag und Landesregierung über die Unterrichtung des Landtags durch 
die Landesregierung" übersende ich den Entwurf einer 
„Verwaltungsvereinbarung über die Erstellung von detaillierten Gutachten 
im Rahmen von Anerkennungsverfahren durch die Gutachtenstelle für 
Gesundheitsberufe (GfG) in der Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der 
Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland für die 
Anerkennungsbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen". 

Mit freundlichen Grüßen 

~#~---
(Karl-Josef Laumann) 
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Verwaltungsvereinbarung· 
.. .. . 

über die Erstellung von detaillierten .Gutachten. im Rahmen von 
· . Anerken_nungsverfahren· · 

durch di.~_Gutachtenstelle für .Gesundheitsberufe (GfG) 
in. der Zentralstelle für ausländisches Bildu11gswesen 

beim Sekretar)at ·cter Ständigen Konferenz _ · 
· · · · . der Kultusminister der Länder 

in der Bundesrepublik Deutschland 
fQr die Anerkem;rnngsbehörden des Landes Nor_drhein-Westfalen 

• · Gem.äß s 4 ·des-KMK-Sekreta~iatsgesetzes des Landes Beriin vorri 07 .-02.2014 (GVB!. 
S. · 39) · in der jeweils ~ gelten_d·en ' Fassung wird ·· mit Zusfimmung der 
Kultusministerkonferenz (KMK) · 

zwischen· 
. . . 

· dem ·Regierenden Bürgermeister von Berlin - Senatskanzlei -
vertreten durch den Regierenden .Bürgermeister vqn _Berlin und Senator für 

VVissenscha-rt und Forschung Herrn Michael Müller, 
·warschauer Str. 41/42, 10243 Berlin . . 

V~rtragspartner iu 1) 

urid dem 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit.und Soziales, · 
vertreten durch Heri:n Minister Karl-J.osef-Laumann, 

Fürstenwall 25, 40219.0üsseldorf 

Vertragspartner zu 2) 

. im.Benehmen· mit der für Ges1.,mclheit zuständigen Sen'atsv.erwaltung des Landes 
Berlin . ·- · · 

folgende Verwaltungsvereinban .. \nQ gesch[os.sen: 

Artikel 1 
· Leistun·gsgegenstand 

(1) Die :_ Gutachtenstelle _· für Gesundheitsberufe in der Zentralste He· für 
ausländi$ches Blldu'ngswesen beim Sekretariat der Ständigen _ Konferenz der 
Kultustnfniste·r der Länder in der Bundesrepµblik Deutschland (GfG) üb~rnimmt 
über ihre Verpflichtungen nach der. Verwaltungsvereiribarung der Parteien vom 
. 13. Novemb~r. 2015 (Anlage 1) hinaus die Erstellung sämtlicher detail_lierter 
Gutaqhten im Rahmen der .dle bundesrechtlich geregelten Gesundheitsberufe 
betreffenden Anerkennungsverfahren des · Landes NRW bis zu einer 
Obergrenze von 250 zusätzllchen Gutachten pro Jahr. Die Gutachten umfassen. 
auch die Bewertung vorhandener Berufserfahrung und lebenslangen Lernens. 

. . . / . . . 
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· (2) In dem Fall, dass die Zah_l der eingehenden Aufträge durch Umstände,.die die. 
GfG nicht .zu· vertreten hat, .dazu zählen insbesondere Stellenvalcanzen auf 
R.eferentenebehe, ihre Arbeitskapazitiit übersteigt, ist die GfG berechtigt, die 
Frist gemäß Artikel 2 Absatz.2 zu verläni;iern. 

Artikel 2 
Fälligkeit der Leistung 

( 1) Der Vertragspartner zu 1) verpflichtet sich, die vereinbarte L~istung irn Zeitraum 
ab dem 01.06.2020 bfs zum .31.05.2022 entsprec!:Ji,nd dern Antragseingang bei · 
dem Vertragspartner zu 2) zu erbringen. . A/.iliili} · . 

. (2) Die Gutachten sind innerhc1lb von zwei MQ'vaten zu erstellf)n, bei der 
Nachforderung von Unterlagen wird die F'fl'ilh. angehalten. · Erkennt der · 

· Vertragspartner zu 1) dass er die Bea~pti)!P'f!.9,*frisViQI9ht ~iQhal!en kann, setzt 
er den Vertragspartner zu 2) unter'9\'t(gai:>e1Jder ''t:'irU@):le unverzüglich in 
Kenhtnts. · · . :t}tr~. '·~tl\{\r;~ YtJ;,:, "·•\,( · ·. · · . · 

(3) Der Vertragspartner zu 1) . haftet nicl:!t füN)y:ßrzq,gerung~n. die er nicht zu 

wrlrntoo hat ··<s. ½;~=~:,~:-,,\, 
. .<,,. ·•::(jfä~;~;\,.. ·•:\i;._ ·•1.;{li\:,.. · . ''?!lf~t:~: ,:;(t: 

(i) Die Vertragspar,tlit~py,. vereiÜ!?E\r,~n -,~MX def.Jj~rundl'"", ~- der Berechnung des . 
Vertragspartne lj'\\(pm 2Q,01)i?Q2Q\{Anlag . ie Leistung nach Artikel 
1 eine Ver · . ,. von"''o/,ß.Q.630,28"1~;:~sollten rid der Vertragslaufzeit 
Tariferhöb,ytig~n-''"1tgw GElh~J§}t1;;;~et'•il1i!r: Vertragserfüllung .. eingesetzten· 
Mitarbeitehtj~~ erfo)g~,\k $0 siri'd;'!j,~~\r, voih':~&-rtragspartner zu 2) zusätzlich zu 
trag~{).: .... · .. '·,;t:.=.,.-.: . ··:<tti,, ·\~}t. · -. · ·· 

(2) Die Vi!!iJ~gspärt@l,i,m geffä\_r,i davon aüst)pass der Vertragspartner zu i) nicht 
,i\fi\satisteti?frpfliclitig ist.. bas Lahd Berlin beabsichtigt derzeit, ab dem 

.. -•• ~~ ' "· •• ❖")'i' •• '·c-.... ,·,,~,. . . ' . 
<i01.0i .2021'ieiiie'iil'\ntlerulig des'>.,Umsat::steuerrechts einzuführen. Sollte nach 
. '\'!er neuen R?lchi~!ä'gE?!@ne Um?fützsteuerpflicht für Leistungen der GfG aus 

diilsem ,V1;;r!rag\3nfafi&iili1.~o wird eir)Ei neue Preisverhandlung stattfinden. 
Konimei{die Veri:r~gspart/i'et nicht ZU einem einvernehmlichen Ergebnis, so 
kann · jede_ Partei iJEitL Vertrag mit den Folgen des Artikels 5 ·Absatz 5 
außerordentlich kündigen. 

. ,, ·<'.Ei:t• 
Artikel 4 

. rälligkeit der Vs)rgütung, Abrechnurig 

(1) Die Vergütung wird, ohne dass eine gesonderte Rechnungsteilung erfolgt, wie 
folgt fällig: . 

- 01.03.2020: 20.510,62 € (Einmaikosten) 
- · 01.0E):2020: 95.014,96 € .. 
- 01.09.2020: 95.014,96 €. 

01.12.2020: 95.014,96 € 
- 01.03.2021: 95.014,96 € 

01.06.2021: 95.014,96 € 
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- · 01.09.2021: 95.014,96€ 
- 0i .i2.202i: 95.014,96·~ 
- 0i.03.2022: 95.014,96 € 

(2) Der Vertragspartner zu 1) weist jeweils nach 12 Monaten die latsäch lieh 
entstandenen Kosten der Vertragserfüllung nach. Der Kostennac\-tweis. erfolgt 
s1ntsprechend der Haushaltsi:echnung des Vertragspclrtners zu 1 ). Der 
Vertragspartner zu 2) kann jederzeit stichprobenartig Belege für Kosten anfordern. 

(3) Nach Vertragsende erfolgt eine abschließende Rechnungsteilung. 

Arti.kel 5 
Kündigung 

(i) Bei.de Vertragsparteieii können den Vertrag aus wichtigem Grund kündigen. Als 
Wichtiger Grund · kommt insbesondere ein erheb.licher · Dissens über die 
Erbringung der gegenseitigen ·Leistungen; der eine weitere· Zusarnmenarbsiit 
unmöglich macht, in Betracht. . . . 

. (2) Die Kündigung bedarf der Schriftform . 
. (3) Wird aus einem wichtigen Gnind gekündigt, den der Vertragspartner zu 2) zu 

vertreten hat, behält der Vertragspartner zu 1) den Anspruch auf die gesamte . 
Vergütung. nach Artikel 3 Absati 1 unter Abzug dessen, was er infolge der 
Auflösung des Vertrages an Aufuvendungen einspart 0der einzusparen böswillig . 

· · unterlässt. · . . · · . · . · · · : · 
.(4) Wird .aus einem wichtigen Grund gekündigt, den der Vertragspartner· zu 1) zu 

vertreten hat, s6 steht ihm nur die anteilige Vergütung für.den Vertragszeitraum 
. bis zuni-Wirksamwerden der Küridigung zu.· . . 
(5) Wird aus einem wichtigen Grund gekündigt, den !<eine der Vertragsparteien zu 

vertreten hat, so steht dem Vertragspartner. zu 1) die Vergütung bis zum 
· Zeitpunkt des· Wirksamwerdens der Kündigung ·zu, zuzUglich · der 
. Aufwendungen, die ihm aufgrund· dieses Vertragsverhältnisses erwachsen, 
insbesondere der Personalkosten .. 

Artikel 6 
Nutzungsr.echte /.Weiterentwicklung .der Datenbank anabin 

Erstellt~ Gut~chten und im Rahmen der Gutaohtenerstellung geworinene Erkenntnisse 
über ausländische Bildungssysteme und ausländische berufliche · Qualifikationen 
dürfen vom Vertragspartner zu i) in anonymisierter Fassung zur Weiterentwicklung. 
der Oatenbank anabin verwendet werden. · 

Artikel 7 
S_chlussbestimmungen · 

( i) Die in Artikel i Abliatz i und Artikel 3 Absatz 1 genannten Anlagen sind 
· Bestandteil dieser Vereinbarung; 

. (2) IVlünd!!che Nebenabreden bestehen nicht- Alle Ergänzungen und 
Veränderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Jede Vereinbarung 



4 

über die Aufhebung der Schriftform - ganz oder teilweise - bedarf .stets der 
Sohrifüorm.- · 

(S) Die Unwirksamlceit einzelner Bestimmungen dieses Vi;irtrages berührt nicht-die 
VVirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Die Vertragsparteien verpflichten sich, 
anst<31le einer unwirksamen Besllminung eine gültige Vereinbarung zu ··crs'!ffen, 
deren Erfolg dem der unwirksamen soweit möglich entspricht. · . . . 

·{4) Die Vereinbarung kann bei Bedarf einvernehmllch an geänderte. Umstände 
angepasst werden. · 

Berlin, den .2020 

Michael Müller 

Der Regierender Bürgermeister 
von Berlin.·· 

.'._,., .. 
•(•, ". 

. ... ,, 

DüssEilaorf, den 
{'..i?"' 

.; 

2020 



20.01 .2020 

KULTUSMINISTER 
KONFERENZ 
Zentralstelle 
für ausländisches 
Bildungswesen 

Kostenberechnung für 250 detaillierte Gutachten pro Jahr inclusive Bewertung 
von Berufserfahrung und lebenslangem Lernen 

Im Jahr 2019 stand NRW nach dem Königsteiner Schlüssel ein Anteil an den von der 

GfG erstellten detaillierten Gutachten von 21 % zu, dies entspricht 94,5 Gutachten. Bei 

einer Begutachtung auch der Berufserfahrung würden jährlich rund 250 weitere 

Gutachtenaufträge erteilt werden, die aktuell an externe Gutachter vergeben werden , 

weil die GfG die Berufserfahrung nicht mit bewertet. Die an die GfG vergebenen 

Aufträge betreffen diejenigen Fälle, in denen keine Berufserfahrung, Fortbildungen 

usw. vorliegen. Gewünscht ist eine Zentralisierung der Gutachtenerstellung bei der 

GfG entsprechend der Zentralisierung der Anerkennungsverfahren bei nur einer 

Behörde (Bezirksregierung Münster). 

Dieser Auftrag ist ohne die Finanzierung weiterer Referentenstellen unter 

Berücksichtigung der Ansprüche der anderen Länder nicht zu erledigen. 

Unter Zugrundelegung der aktuellen Erledigungszahlen wären für die Begutachtung 

der zusätzlichen 250 Aufträge unter Einbeziehung der Berufserfahrung 3 weitere 

Referentenstellen zu schaffen. Darüber hinaus wären eine halbe Dokumentarsstelle 

und Stellenanteile von 0,5 % in der Abteilung 1 (Allgemeine Abteilung) und 0,25 % in 

der Bürosachbearbeitung zu schaffen. 

Es ergäbe sich folgende Berechnung: 

1. laufende Personalkosten 

Benötigtes Personal: 3 Referenten/ 0,5 Dokumentar/ 0,5 Sachbearbeitung Verwaltung/ 

0,25 Sachbearbeitung Büro 

Anzustrebende Qualifikationen 

An- TV-L Tätigkeit Qualifikation 
zahl 
der 



Stel-
Jen 

3 13 Referent/in Arzt / Ärztin 
Erstellung von detaillierten (Zahnarzt/ Zahnärztin) 
Gutachten zu ausländischen 
Berufsqualifikationen 
einschließlich der Bewertung 
der 
Berufserfahrung/lebenslangen 
Lernens 

0,5 11 Sachbearbeitung Bachelor im Bereich 
Information/ Dokumentation Dokumentations-/ 
1 nformationsrech erch e, Bibliothekswesen, 
Dokumentation, inhaltliche Informationswissenschaft 
Erschließung, Echtheits- und ect., 
Plausibilitätsprüfung von Sprachkenntnisse 
Dokumenten 

0,5 6 Sachbearbeitung Ausbildung 
Verwaltunq Büromanaaement o.ä. 

0,25 6 Sachbearbeitung Ausbildung 
Büro Büromanagement 

o.ä./Studenl/in 
4,25 

Die laufenden Personalkosten werden anhand der Personalkostendurchschnittssätze 

2020/2021 für das Land Berlin berechnet, Erhöhungen aufgrund von Tariferhöhungen 

sind in den Folgejahren möglich. 

Personalkostendurchschnittssätze 2020/2021 Berlin (Durchschnittswert unter 

Einbezug der Tariferhöhungen)) 

Stelle Personalkosten in€ 

EG6 51.025 

EG 11 74.460 

EG 13 81.530 

Es würden sich jährliche laufende Personalkosten von 320.088,75 € ergeben. 



2. Sachkosten 

Personenbezogene Sachkosten 

Die Sachkosten (in€) pro Person errechnen sich wie folgt: 

Gebäudekosten 7.191,93 

laufende Kosten IT 897,91 

Sonstiges 1.905,34 

laufende Kosten insgesamt 9.995,18 

Erstausstattung Arbeitsplatz 1.600 

Erstausstattung IT 901,77 

Erstausstattung insgesamt 2.501,77 

Bei der Einstellung von sechs Personen würden sich laufende jährliche Sachkosten 

von 59.971,08 € und Kosten der Erstausstattung von 15.010,62 €ergeben.Die 

Kosten würden nur abgefordert, wenn sie tatsächlich anfallen. Im Falle etwa von 

Aufstockungen müsste kein neuer Arbeitsplatz eingerichtet werden. 

Weitere Sachkosten 

Weitere Sachkosten wären die Kosten der Ausschreibungen. 

Es wären mindestens zwei Sammelausschreibungen (Referenten) und drei 

Ausschreibungen für die Dokumentarsstelle, die Personal- sowie 

Bürosachbearbeitung erforderlich. 

Bei Ausschreibungen z.B. auf Stepstone fallen hierfür Kosten in Höhe von 5.500 € an 

(1.100 € pro Ausschreibung). 

Laufende jährliche Kosten insgesamt 

Personalkosten 320.088,75 € 

Sachkosten 59.971,08 € 

insgesamt 380.059,83 € 

Einmaikosten: 20.510,62 € 



Kostenaufschlüsselung 

Ausgehend von den ausgewiesenen jährlichen laufenden Kosten ergeben sich bei 250 

detaillierten Gutachten inclusive Bewertung der Berufserfahrung und des 

lebenslangen Lernens Kosten in Höhe von 1.520,24 € pro Gutachten. 

Es kann nach unseren Erfahrungen davon ausgegangen werden, dass zwei Drittel der 

Kosten auf die eigentliche Begutachtung und ein Drittel auf übergreifendes entfallen. 

Unter übergreifendes fallen z.B. 

- die Entwicklung von Kriterien der Bewertung von Berufserfahrung und 

lebenslangem Lernen 

Teilnahme an Besprechungen / Abstimmungen im Referat und unter den 

Referenten 

- Austausch von Länderinformationen mit den Dokumentaren 

- Pflege von anabin und dem Portal der GfG 

- Beantwortung von Anfragen der Anerkennungsstellen 

- Unterstützung der Behörden in Widerspruchsverfahren/ Klageverfahren 

- Sitzungen/ Abstimmungen mit den weiteren Beteiligten 

- Einarbeitung von neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. 

Die genannten übergreifenden Tätigkeiten dienen einem bundeseinheitlichen Vollzug 

der Anerkennungsgesetze, der Qualität der Gutachten und der Transparenz der 

Verfahren und Entscheidungen. Diese Ziele sind nur durch eine zentrale 

Gutachtenstelle zu erreichen. 

Daneben ist im Vergleich zu Dienstleistungen, die von selbständigen Personen 

erbracht werden zu beachten, dass Behördenmitarbeiter/innen 30 Tage Urlaub haben, 

Anspruch auf 5 Tage Fortbildung pro Jahr und im Schnitt 1 0 Krankheitstage, die als 

übergreifende Posten auch bezahlt werden müssen. 

Verfahren des Abschlusses einer Verwaltungsvereinbarung / Zeitschiene 

Nach hausinterner Klärung ist die Zustimmung der KMK und der GMK für die 

Aufgabenübertragung erforderlich. Die AK der KMK, die für die KMK entscheiden 

kann, tagt 13.02.2020. Die AG Berufe des Gesundheitswesens tagt am 

29./30.01 .2020, hier könnte eine entsprechende Beschlussvorlage (zustimmende 

Kenntnisnahme des Projekts) eingebracht werden, die weitere Befassung der 



gesundheitsseitigen Gremien (AOLG, GMK) könnte - um Zeit zu sparen - im 

schriftlichen Umlaufverfahren erfolgen, so dass ein Vertragsschluss zum 01.03.2020 

angestrebt werden kann. 

Ab diesem Zeitpunkt könnten die benötigten Stellen ausgeschrieben werden, eine 

Besetzung der Stellen zum 01.06.2020 erscheint möglich. 



Verwaltungsvereinbarung 
zur Errichtung der 

Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe 
beim Sekretariat der Sfändlgei:i Konferenz 

der Kultusminister der Länder 

in clet' Bundesrepublik Deutsch.land 

Gemäß§ 4 des KMl<-Sekretariatsgesetzes des Landes Berlin vom 07.02.2014 (GVBL s. 39) 
in der.jeweils geltenden Fassung wird mit Zustilnmung der Kultusministerkonferenz (KMI<) 
und un'ter Beteiligung der Gesundheitsministerkonferenz (GMI<) 

zwischen 

der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft des Landes Berlin 
vertreten durch Frau Senatorin Sc1ndra Scheeres 

Bernhard-Weiß-Straße 6, 
10178 Berlin 

Vertragspartner zu 1) 

und dem 

'Ministerium für Gesunclhelt, Emanzipation, Pflege trlld Alter 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

vertreten durch Frau Ministerin Barbara Steffens 
· Horionplatz 1, 

40213 Düsseldorf 

Vertragspatiner zu 2). 

im Benehmen mit der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung des Landes Berlin fol
gende Verwaltungsverelnbarung geschlossen: 

Artikel1 

1 Errichtung der Gutaohtenstelle 

(1) Gemäß Beschluss der 88. Ges.undheitslrlinisterkonferenz der Länder am 25.06.2015, 
der 350. Kultusministerkonferenz der Länder am 12.06.2015 und der Finanzminister
konferenz der Länder am 25.06:2015 wird am 01 .01.2016 zunächst für den Zeitraum 
von drei Jahren beim l<Ml<-Sel<retariat / Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 
(ZAB) eine Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe (akademische Heilberufe und Ge
sundheitsfachberufe), im welteren GfG, auf der Basis des konl<retlsie1ien ·Konzepts.der 
gemeinsamen Arbeitsgruppe GMl<-l<MK zur . Errichtung der Gutachtenstelle vom 
09.03,2015, errichtet. · 

(2) Aufgabe der GfG Ist die Unterstützung der zuständigen Länderbehörden In Verfahren 
zur Feststellung der Gleichwertigkeit im Ausland eIworbener Berufsqualifikationen mit 
eiriein bundesrechtlich geregelten Gesundheitsberuf dur~h die Bearbeitung folgender 
Leistungsarten 

a) Echtheltsprüfung der vorgelegten Dol<urriente, 
b) Besti_mmung des ~eutschen Referenzberufs, 
c) detailliertes Guta9hten zur Gleichwertigkeit der Ausbildungsnachweise unter 

Darstellung ggf. vorhandener wesenilicher Unterschiede. 



(1) 

Artikel 2 
Lelstun_gen, Referenzberufe imd Leistungsumfang 

Die ·vertragspartner vereinbaren, dass die GfG nach Abschluss der Aufbau- und Einar
beitungsphase gemäß dem konkretisie1ien Konzepf zur Errichtung der Gutachtenstelle 
vom 09.03.2015 den ftir Gleichstellungsve1iahren zuständigen Gesundheitsbehörden 
des Vertragspartners zu 2 (Auftraggeber) gulachterliche Stellungnahmen entsprechend 
den Leistungsarten nach Artikel 1 Absatz 2 für die Feststellung ·der Gleichwertigkeit 
ausländischer Berufsqualifikatlonen mit den bundesrechtllch geregelten Gesundheits
berufen erstellt. Dies sind zum Zeitpunkt des Verelnbarungsabschlusses: 

1. Akadem!sche !"fellberufe 

o Ärztin / Arzt 
o Zahnärztin / Z~hnarzt 
o Apothekerin / Apotheker . 
o Psychologische Psychotherapeutin / Psychologischer Psychotherapeut 
o l<inder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin / Kinder- und Jugendlichen

Psychotherapeut 

2. Gesundheitsfachberufe 

o Allenpflegerln / Altenpfleger 
o Diätassistentin / Diätassistent 
o Ergotherapeutin / Ergotherapeut 
o HebammE;i / Entbindungspfleger 
o Gesundheits- und Krankenpflegerin / Gesundheits- und l<ranl<enpfleg·er 
o Gesundheits- und· l<inderl<rankenpflegerin / Gesundheits- und Kinderkranken-
~~ . 

o Logopädin / Logopäde 
o Masseurin und Medizinis_cher Bademeisterin / Masseur und Medizinischer Ba-

demeister 
o Orthoptistin / Orthoptist 
o Physiotherapeutin / Physiotherapeut 
o Podologln / Podologe 
o Pharmazeutisch-technische Assistentin / Pharmazeutisch-technischer Assistent 
o Rettungsassistentin/ Rettungsassistent 
o Notfallsanitäterin/ Notfallsanitäter 
o Medizinisch-technische Assistentin / Medizinisch-technischer Assistent für 

Funktionsdiagnostik . 
o Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin / Medizinisch-technischer La

boratorlumsassistent 
o Medizinisch-technische Radlologieassistentin / Medizinisch-technischer Radlo-

logleassistent · 

(2) Die Vertragspartner sind sich darin einig, dass die t<apazität der GfG gemäß dem l<on
kretisierien l<onzept Ober die Errichtung der GfG auf 3.000 Gutachten jährlich (150 
Echtheitsprllfungen, 300 Bestimmungen des .:leutschen Referenzberufs, 2.550 detail-

(3) 

. llerte Gutachten) ausgerichtet ist. 

Die GfG erstellt quartalsweise eine Zusammenstellung über die insgesamt bei ihr im 
Quartal eingegangenen und . bearbeiteten Aurträge des Auftraggebers und übergibt 
diese bis zum Ende des Folgemonats dern Vertragspartner zu 2). 

Der Auftraggeber bestimmt bei der jeweiligen Auftragserteilung die Leistungsart. Die 
Leistungsart „deta!lliertes Gutachten zur Gieichw1?rtigkeit des Ausbildungsnachweises 



unter Darstellung ggf. vorhandener wesentlicher Unterschiede" beinhaltet nicht die 
Lelstllngsarten ,,Echtheitsprüfung" oder ,,Überprüfung des vom Allftraggeber gewählten 
Referenzberufes", Sofern Leistungsarten kumulativ gewünscht werden, ist dies vom 
Auftraggeber Im Auftrag konkret zu vermerken. Sollten Im Rahmen der Bearbeitung 
durch die GfG weitere oder andere Leistungsarten erforderlich werden (beispielsweise 
die Bestimmung eines Referenzberufes oder eine Echtheitsprüfung im Rahmen des 
beauftragten detaillierten Gutachtens), so verständigt sich die GfG mit dem Auftragge
ber Ober das weitere Verfahren. 

(4) Für den Fall, dass die Anzahl der Aufträge, die der GIG erteilt werden sollen, deren 
Arbeitskapazität übersteigt, ist die GfG berechtigt, bis zur Wiederherstellung ihrer Leis-
tungsfähigkeit die Übernahme von Aufträgen abzulehnen. . 

At!lkel3 
Bearbeitungszeiten 

Die GIG leitet dem Auftraggeber die gutachterliohe Stellungnahme möglichst zeitnah. zu, in 
der Regel innerhalb von 2 Monaten nach Eingang des Auftrages. Sie unterrichtet den Auf
traggeber frühzeitig über die Gründe und das Ausmaß einer Verlängerung des Bearbei
tungszeltraumes, wenn sich dieses in besonderen Fällen als notwendig erweist 

·Artikel 4 
Abrechnung der gutachterlichen Tätigkeit 

(1) Für die Erstellung gutachterlicher Stellungnahmen gemäß den in Artikel 1 Absatz 2 
vereinbarten Leistungsarten stellt die GfG dem Auftraggeber ihren Bearbeitungsauf
wand in Rechnung, den der Auftraggeber der d.en Antrag auf Gleichstellung stellenden 
Person Im Rahmen des von ihm zu erstellenden Gleichstellungs- und Gebührenbe-
scheides als Auslags in Rechnung stellen wird. · 

(2) Entsprechend dem konkretisierten Konzept werden für den Bearbeitungsaufwand fol
gende Beträge pauschal veranschlagt: 

(3) 

(4) 

(1) 

1. Echtheitsprüfung: 

2. Bestimmung des deutschen Referenzberufs: 

3. Detailliertes Gutachten zur Gleichwertigkeit: 

pro Auftrag 145 Euro 

pro Auftrag 206 Euro 

pro Auftrag 515 Euro 

Die GfG übersendet dem Auftraggeber mit der jeweiligen gutachterllohen Stellungnah
me eine Aufwandsmitteilung und erstellt auf der Grundlage dieser Aufvvandsmitteilun
gen vierteljährlich efne Rechnung. Der Auftraggeber Obe1weist diesen Betrag innerhalb 
eines Monats unter Angabe des Verwendungszwecl1s auf das Konto des l<MJ<
Sekretariats (IBAN; DE 643705D1981932770629). · 

Den Vertragspartnern ist bewusst, dass die Refinanzierung der GfG unverzichtbarer 
Bestandteil dieser Vereinbarung ist. Deshalb sind die Zahlungen an die GfG gemäß 
der In Absatz 3 vereinbarten Zahlungsfrist unabhängig davon sicherzustellen, wann die 

· den Antrag auf Anerkennung ihrer Berufsqualifikation stellende Person ihrerseits die Ihr 
vom Auftraggeber In Rechnung zu stellenden Gebühren und Auslagen begleicht. 

Artikel 5 
· Finanzierung der GfG 

Die Vertragspartner vereinbaren, dass der Vertragspartner zu 2) zur Errichtung der 
GfG für das Jahr 2016 elhe Anschubfinanzierung in Höhe des jeweiligen auf ihn nach 
der Tabelle der Anlage entfallenden Betrages leistet. Sofern bereits im Jahr 2015 aus 
hierfür vorgesehenen (bereiten) Haushaltsmitteln Teilbeträge zur Finanzierung der 
Vorbereitungsarbeiten zur Errichtung der GfG an das KMK-Sekretariat überwiesen 
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werden, wird der für die Anschubfinanzlerung 2016 zu zahlende Betrag entsprechend 
reduziert, 

(2) Die für die Erledigung der einzelnen AL1fträge nach Artikel 4 Absatz 3 erzielten Ein
nahmen sind vom l<MK-Sekretariat zur Finanzierung des laufenden Betriebs derGfG in 
den Folgejahren zu verwenden, .Das KMK-Sekretarlat legt hierüber gegenüber den 
Vertragspartnern Rechenschaft in Form eines Jahresabschlusses ab. Soweit aus der 
Bearbeitung des in Artikel 2 Absatz 2 vereinbarten Auftragsvolumens höhere Einnah
men erwirtschaftet werden, als zur Decl(ung der Haushaltsbedarfe für den laufenden 
Betrieb der GfG im folgenden Haushaltsjahr erforderlich sind, sind diese anteilig an den 
Vertragspartner zu 2) entsprechend seinem Anteil an der Anschubfinanzierung nach 
Allsa!z .1 auszukehren. 

(3) FQr den· Fall, dass die Einnahmen der GfG deren Aufwand unterschreiten, so dass. der 
laufende Betrieb der GfG. nur unzureichend über die Einnahmen hach Artikel 4 Absatz 
3 finanziert lst, erfolgt eine Fehlbedarfsfinanzierung durch den Vertragspartner zu 2) 
entsprechend seinem Anteil nach dem Königstelner Schlüssel. 

Artikel 6 
Aktualisierung der Vereinbarung zum Ablauf der Vertragslaufzeit 

Die GfG stellt zunächst ein auf drei Jahre befristetes Projekt der Länder dar. Die Vertrags
partner sind sich einig, dass diese Vereinbarung im Bedarfsfall einvernehmlich anzupassen 
ist. · 

Artikel 7 
Geltungsdauer 

Diese Verwaltungsvereinbarung gill - unbeschadet der Pflicht zur VertragsUberprüfung und 
erforderlichenfalls ihrer Anpassung - unbefristet. Sie kann von jedem Vertragspartner mit 
einer Frist von 6 Monaten zum 31. Dezember eines Jeden Jahres g·ekündigt werden, frühes
tens jedoch zum 31. Dezember 2018, Die Kündigung ist vom l<ündigenden den Gesund
heitsressorts aller Länder bekanntzugeben. · · 

Artikel 8 
Inkrafttreten 

Diese Verwaltungsvereinbarung !ritt am 1. Januar 2016 in Kraft. 

Berlin, den'}>. September 2015 

~~J,~ ~~~R~ 
für das land Berlin 

Die Senatorin für 
ßlldung, Jugend und Wissenschaft 

. J /k,,l',H,,6¾ 
Düsseldorf, den g . 0k!oirer 2015 

, , Y ,,,.~ w,u,., 's ,u.ii; (PI', ,t " 
.,.,..., , (. n '/,, bf'/1//t'"'-,u-/ 
=,;r A,,,,,,,? /"' .,, ,,,,, , " . ,. 

Die Ministerin fllr Gesundheit, Emanzipa
tion, Pflege und Alter 
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3000 Aufträge/Jahr 

Anschubflhanzierung 
ab 2, Jahr maxlmaL Im Falle des Ein-

Land KS 2015 [%] 
2016 

nailmeausfalls von den Ländern zu 
leistende Feillbedarfsflnanzlerung 

1,584,700,00 € 1,397.700,00 € 

BW 12,86456 . 203 ,864,68 € 179,807,96 € 

BY 15,51873 245,925,31 € 216.9.05,29 € 
BE 5,04927 80,015,78 € 70,573,65 € 
BB 3,06053 48.500,22 € 42,777,03 € 

HB 0,95688 15.163,68 € 13.374,31 € 
HH 2,52968 40.087,84 €. 35.357,34 € 
HE 7,3589 116,616,49 € 102,855,35 € 

MV 2,02906 32.154,51 € 28.360,17 € 

NI 9,32104 147,710,52 € 130.280,18 € 
NW 21,2101 336,116,45 € 296.453,57 € 
RP ·4,837:l 76,653,52 € 67,608,15 € 

$L 1,22173 19.360,76€ 17.076,12 € 

SN . 5,08386 80.563,93 € 71.057,11 € 

ST 2,83068 44.857,79 € . 39.564,41 € 

SH 3,40337 53.933,20 € 47.568,90€ 

TH 2,72451 43.175,31 € 38.080,48 € 

100 1.584.700,00 € 1.397 .700,00 € 

Tabelle: zu Art. 5 Abs. 1 und 3: Finanzierung der Gutachtenstelle 
Quelle: l<onkrellslertes l(onzopt vom 09.03,2016, 8, 30 



Protokollerklärung des 
Verwaltungsvereinbarung 
Gesundheitsberufe beim 
Kultusminister 

Mlnlsforlum für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Landes. 
zur Errichtung 
· Sekretariat der 

Nordrhein-Westfalen 
der Gutachtenstelle 

Ständigen Konferenz 

zur 
für 
der 

,,Die Erfüllung der Pflichten aus qieser Vereinbarung steht für das Land Nordrhein
Westfalen unter dem Vorbehalt der Bereitstellung von Haushaltsmitteln im 
Haushaltsplan, Die Finanzierung bis zum Jahr 2018 ls! bereits gesichert" 

Düsseldorf, den ,\ ?.. A-\. Z<!>-1 '.5' 
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